
versicherung (Auszug aus dem versicherung§vertrag)

Der Landesschafzuchtverband Sachsen-Anhalt e.V. hat für alle aus Ihrem Zuchtgebiet

aufgetriebenen und verkauften Böcke bei der

Ansprcchfrtt:hrct- : fraur. ]/anpe! erter Tcr.- e n.7o//tqrcff-
Uelzänär A[gemeine Versicherungs-Gäsellschaft a.G. r
Postfach 2!63, 29511 uetzen (Tel.: 0581-80700; FAX: 0581 -8070 248)

folgende versicherungen abgeschlossen über: 
l4cttztLhVvü Hc13 Nc *79 Ct'Z

Transportversicherung
Garantieversicherung für Deck- und Befruchtungsfiitrigkeit der Böcke

Tierlebensversicherung

Es gilt der zwischen der UELZENER und dem Landesschafzuchtverband Sachsen-Anhalt

e.Vlabgeschlossene Versicherungsvertrag. Schadensfülle sind vom Käufer sofort an die Ver-

sicherung zu melden.

l. Für die Transportversicherung gelten für den Antransport bis zum Zuschlag je nach Rasse,

Alter und Wertklasse besondäre Versicherungssunmen. Der Versicherungsschutz beginnt

mit dem Verlassen des Verkäuferstalles und endet im Käuferstall mit dem Eintreffen.

Die Haftung erstreckt sich auf Schäden, soweit sie zum Tod oder zur Nottötung durch

Krankheit oder Unfall führen sowie auf Schäden durch Feuer, Blitz und Diebstahl. Der

Schadensfall ist unverzüglich der UELZENER zu melden. Ein Verwertungserlös wird in

Abzug gebracht.

Z. Der Versicherungsschutz der Garantieversicherune für Deck- und BefruchtunesfZihiskeit

der verkauften, gekörten Böcke erstreckt sich auf die Zusichemng dieser Eigenschaften

durch den Züchier. Nicht versichert sind Wertminderung, Produktionsausfall, Tietarzt-

kosten und sonstige Nebenkosten.

Als Nachweis eines Mangels gilt ein Attest des Hoftierarztes; u. U. muß auf Verlangen

der UELZENER ein Fachtieraru t hinnrgezogen werden'

(Empfehlung: Yerwendung eines Deckgeschirrs mit Wechsel der Kissenfarbe nach 18

Tasin - regelmdfiige Beobachtung der Herde wdhrend der Declaeit.)

Als Garantiefrist gelten 6 Monate seit Ankauf. Die Entschädieune beträqt 70oZ des Kauf-
preises. Ein Verwertungserlös wird in Abzug gebracht.

3. ln der Tierlebensversicherunq sind die gekörten und verkauften Böcke ab Zuschlagbzw.
ab Zeitpunkt des ab Hof-Verkaufes auf 6 Monate gegen Verluste durch Tod oder Nottö-

tung sowie firr dauernde Zuchtunbrauchbarkeil infolge von Krankheit oder Unfüllen ver-

sichert. Die Versicherung beginnt am Tag des Ankauß und endet nach 6 Monaten. Die

Entschädizune behä$

80 % des Kaufpreises bei Tod oder Nottötung
70% des Kaufpreises bei dauemder Zuchhrnbrauchbarkeit

Ein Verwertungserlös wird in Abzug gebracht.

1.

2.
3.



4. Die Versicherungssumnle ist der Zuschlaglreis / Netto-Käuferpreis (ohne MWSt.), der

Entschädizungsbetrag bezieht sich auf den Kaufpreis (Zuschlagpreis * MWSt.)

5. Der Beitrag zu den Versicherungen zu 1.,2. und 3. beträgt bei Versicherungssünmen

bis EURO 1.250,00 5 Yo (zuzngl. gesetzt. Vers. Steuer)

über EURO 1.250,00 6o/o'(z:uzn$. gesetzt. Vers. Steuer).

Die Höchstversicherungssumme behägt Euro 4.000,00.

6. Der Versicherungsbeitrag wird je zu 50 %o vom Verkäufer und Käufer getragen. Die Ver-

sicherungsprtimie ist voä Käufer bei Zahlung der Käufer-Rechnung zu entrichten. Der

Verkauferbeitrag wird den Züchtem bei Abrechnung in Rechnung gestellt'

7. Bei auftretenden Schadensfiillen ist das notwendig werdende Töten bzw. die Zwht-
unbrauchbarkeit durch tierärztliches Attest der UELZENER nachzuweisen.

8. Mit der durch die Versicherung bezahlten Entschädigung erklärt der Käufer alle seine

Ansprüche als abgegolten.

g. Für gekörte, nicht über die Auktionskasse abgerechnete Tiere (nicht verkaufte Tiere)

endelder Versicherungsschutz mit der Rüc}ftehr in den Stall des Beschickers (Transport-

versicherung).

10. Eine Vqrläneerune in der Tierlebensversicherune von 6 auf 12 Monate kann auf Antrag

und eigene Kort., uom Kaufer zu einem BeitragssatzYon3Yo abgeschlossen werden. Der

Antrafkann innerhalb a& 6-Monatsfrist direkt bei der UELZENER gestellt werden.


